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Neuerlass der Geschäftsordnung des Marktgemeinderats 

 
Sachverhalt: 
Da gemäß Art. 45 Abs. 1 GO sich jeder Gemeinderat eine Geschäftsordnung zu geben hat, tritt die 
„alte“ Geschäftsordnung kraft Gesetz nach Ablauf der Legislaturperiode außer Kraft. 
 
Es wurde durch den Bayerischen Gemeindetag wieder eine neue Muster-Geschäftsordnung erstellt, 
welche einige Äderungen mit sich bringt. Speziell im Bereich der Zuständigkeitsregelungen gibt es 
z.B. beim Bauturbo Änderungsvorschläge. Aber auch bei den amtlichen Bekanntmachungsformen 
wurden neue rechtliche Möglichkeiten eröffnet. Diese Änderungen sollten sorgfältig in den Gremien 
vorberaten werden. Es wird daher von Seiten der Verwaltung vorgeschlagen, die bisherige 
Geschäftsordnung zunächst weiter gelten zu lassen und erst zu einem späteren Zeitpunkt, nach 
eingehender Beratung, eine neue Geschäftsordnung zu beschließen. 
 
Die nachfolgende Regelung in § 6 Abs. 1 bezüglich der Bildung von Ausschüssen sollte jedoch 
bereits in der konstituierenden Sitzung geändert werden: 
 
Derzeitige Fassung: 
 
(1) 1In den Ausschüssen nach § 2 der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen 
Gemeindeverfassungsrechts sind die den Gemeinderat bildenden Fraktionen und Gruppen unter 
Berücksichtigung von Ausschussgemeinschaften gemäß ihren Vorschlägen nach dem Verhältnis 
ihrer Stärke vertreten (Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO). 2Die Sitze werden nach dem Verfahren Sainte-
Laguë/Schepers verteilt. 3Dabei wird die Zahl der Gemeinderatssitze jeder Fraktion, Gruppe oder 
Ausschussgemeinschaft nacheinander so lange durch 1, 3, 5, 7 und so weiter geteilt, bis so viele 
Teilungszahlen ermittelt sind, wie Ausschusssitze zu vergeben sind. 4Jeder Fraktion, Gruppe oder 
Ausschussgemeinschaft wird sodann der Reihe nach so oft ein Sitz zugeteilt, wie sie jeweils die 
höchste Teilungszahl aufweist. 5Haben Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften den 
gleichen Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet das Los. 6Wird durch den Austritt oder 
Übertritt von Gemeinderatsmitgliedern das ursprüngliche Stärkeverhältnis der im Gemeinderat 
vertretenen Fraktionen und Gruppen verändert, so sind diese Änderungen nach den Sätzen 2 bis 4 
auszugleichen; haben danach Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften den gleichen 
Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet das Los. 7Das in Satz 2 festgelegte Verfahren ist 
ausgeschlossen, wenn die Sitzverteilung im Einzelfall zu einer Überaufrundung einer Fraktion, 
Gruppe oder Ausschussgemeinschaft zu Lasten einer anderen führt und diese Überaufrundung 
durch alternative Verfahren (Hare-Niemeyer oder d`Hondt) vermieden wird, ohne dass jene 
Verfahren zu einer Unterrepräsentation anderer Fraktionen, Gruppen oder 
Ausschussgemeinschaften in Bezug auf deren rechnerische Sitzanteile führen. 8Eine 
Überaufrundung im Sinne von Satz 7 liegt vor, wenn das Berechnungsverfahren bei einer Fraktion, 
Gruppe oder Ausschussgemeinschaft eine Aufrundung um mehr als 0,99 der dieser nach der 
strengen Proportionalberechnung zustehenden Anzahl der Ausschusssitze bewirkt oder bewirken 
kann. 9Bei Anwendung des alternativen Verfahrens nach Hare-Niemeyer wird die Zahl der 
Gemeinderatssitze jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft mit der Zahl der zu 
vergebenden Ausschusssitze multipliziert und durch die Gesamtzahl der Gemeinderatssitze geteilt; 
jede Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft erhält zunächst so viele Sitze, wie ganze 
Zahlen auf sie entfallen; die weiteren zu vergebenden Sitze sind in der Reihenfolge der höchsten 
Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung ergeben, auf die Fraktionen, Gruppen oder 
Ausschussgemeinschaften zu verteilen. 10Bei Anwendung des alternativen Verfahrens nach d´Hondt 
wird die Zahl der Gemeinderatssitze jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft 
nacheinander so lange durch 1, 2, 3, 4 und so weiter geteilt, bis so viele Teilungszahlen ermittelt 
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sind, wie Ausschusssitze zu vergeben sind; jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft 
wird sodann der Reihe nach so oft ein Sitz zugeteilt, wie sie jeweils die höchste Teilungszahl 
aufweist. 
 
Neue Fassung: 
 
(1) 1In den Ausschüssen nach § 2 der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen 
Gemeindeverfassungsrechts sind die den Gemeinderat bildenden Fraktionen und Gruppen 
unter Berücksichtigung von Ausschussgemeinschaften gemäß ihren Vorschlägen nach dem 
Verhältnis ihrer Stärke vertreten (Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO); als Gruppe im Sinne dieser 
Vorschrift gelten auch einzelne Ratsmitglieder, die keiner Fraktion, Gruppe oder 
Ausschussgemeinschaft angehören. 2Die Sitze werden nach dem Verfahren Sainte-
Laguë/Schepers verteilt. 3Dabei wird die Zahl der Gemeinderatssitze jeder Fraktion, Gruppe 
oder Ausschussgemeinschaft nacheinander so lange durch 1, 3, 5, 7 und so weiter geteilt, bis 
so viele Teilungszahlen ermittelt sind, wie Ausschusssitze zu vergeben sind. 4Jeder Fraktion, 
Gruppe oder Ausschussgemeinschaft wird sodann der Reihe nach so oft ein Sitz zugeteilt, wie 
sie jeweils die höchste Teilungszahl aufweist. 5Haben Fraktionen oder Gruppen den gleichen 
Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet die größere Zahl der bei der 
Gemeinderatswahl auf die Wahlvorschläge der betroffenen Parteien oder Wählergruppen 
abgegebenen Stimmen; bei Beteiligung einer Ausschussgemeinschaft entscheidet das Los. 
6Wird durch den Austritt oder Übertritt von Gemeinderatsmitgliedern das ursprüngliche 
Stärkeverhältnis der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen und Gruppen verändert, so sind 
diese Änderungen nach den Sätzen 2 bis 4 auszugleichen; haben danach Fraktionen, Gruppen 
oder Ausschussgemeinschaften den gleichen Anspruch auf einen Ausschusssitz, so 
entscheidet das Los. 7Das in Satz 2 festgelegte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn die 
Sitzverteilung im Einzelfall zu einer Überaufrundung einer Fraktion, Gruppe oder 
Ausschussgemeinschaft zu Lasten einer anderen führt und diese Überaufrundung durch 
alternative Verfahren (Hare-Niemeyer oder d´Hondt) vermieden wird, ohne dass jene Verfahren 
zu einer Unterrepräsentation anderer Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften in 
Bezug auf deren rechnerische Sitzanteile führen. 8Eine Überaufrundung im Sinne von Satz 7 
liegt vor, wenn das Berechnungsverfahren bei einer Fraktion, Gruppe oder 
Ausschussgemeinschaft eine Aufrundung um mehr als 0,99 der dieser nach der strengen 
Proportionalberechnung zustehenden Anzahl der Ausschusssitze bewirkt oder bewirken kann. 
9Bei Anwendung des alternativen Verfahrens nach Hare-Niemeyer wird die Zahl der 
Gemeinderatssitze jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft mit der Zahl der zu 
vergebenden Ausschusssitze multipliziert und durch die Gesamtzahl der Gemeinderatssitze 
geteilt; jede Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft erhält zunächst so viele Sitze, wie 
ganze Zahlen auf sie entfallen; die weiteren zu vergebenden Sitze sind in der Reihenfolge der 
höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung ergeben, auf die Fraktionen, Gruppen 
oder Ausschussgemeinschaften zu verteilen. 10Bei Anwendung des alternativen Verfahrens 
nach d´Hondt wird die Zahl der Gemeinderatssitze jeder Fraktion, Gruppe oder 
Ausschussgemeinschaft nacheinander so lange durch 1, 2, 3, 4 und so weiter geteilt, bis so 
viele Teilungszahlen ermittelt sind, wie Ausschusssitze zu vergeben sind; jeder Fraktion, 
Gruppe oder Ausschussgemeinschaft wird sodann der Reihe nach so oft ein Sitz zugeteilt, wie 
sie jeweils die höchste Teilungszahl aufweist. 

 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beschließt die Anwendung der Geschäftsordnung in ihrer bisherigen Form 
bis zur Beschlussfassung einer neuen Geschäftsordnung. 
 
Lediglich § 6 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 
 
„(1) 1In den Ausschüssen nach § 2 der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen 
Gemeindeverfassungsrechts sind die den Gemeinderat bildenden Fraktionen und Gruppen 
unter Berücksichtigung von Ausschussgemeinschaften gemäß ihren Vorschlägen nach dem 
Verhältnis ihrer Stärke vertreten (Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO); als Gruppe im Sinne dieser 
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Vorschrift gelten auch einzelne Ratsmitglieder, die keiner Fraktion, Gruppe oder 
Ausschussgemeinschaft angehören. 2Die Sitze werden nach dem Verfahren Sainte-
Laguë/Schepers verteilt. 3Dabei wird die Zahl der Gemeinderatssitze jeder Fraktion, Gruppe 
oder Ausschussgemeinschaft nacheinander so lange durch 1, 3, 5, 7 und so weiter geteilt, bis 
so viele Teilungszahlen ermittelt sind, wie Ausschusssitze zu vergeben sind. 4Jeder Fraktion, 
Gruppe oder Ausschussgemeinschaft wird sodann der Reihe nach so oft ein Sitz zugeteilt, wie 
sie jeweils die höchste Teilungszahl aufweist. 5Haben Fraktionen oder Gruppen den gleichen 
Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet die größere Zahl der bei der 
Gemeinderatswahl auf die Wahlvorschläge der betroffenen Parteien oder Wählergruppen 
abgegebenen Stimmen; bei Beteiligung einer Ausschussgemeinschaft entscheidet das Los. 
6Wird durch den Austritt oder Übertritt von Gemeinderatsmitgliedern das ursprüngliche 
Stärkeverhältnis der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen und Gruppen verändert, so sind 
diese Änderungen nach den Sätzen 2 bis 4 auszugleichen; haben danach Fraktionen, Gruppen 
oder Ausschussgemeinschaften den gleichen Anspruch auf einen Ausschusssitz, so 
entscheidet das Los. 7Das in Satz 2 festgelegte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn die 
Sitzverteilung im Einzelfall zu einer Überaufrundung einer Fraktion, Gruppe oder 
Ausschussgemeinschaft zu Lasten einer anderen führt und diese Überaufrundung durch 
alternative Verfahren (Hare-Niemeyer oder d´Hondt) vermieden wird, ohne dass jene Verfahren 
zu einer Unterrepräsentation anderer Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften in 
Bezug auf deren rechnerische Sitzanteile führen. 8Eine Überaufrundung im Sinne von Satz 7 
liegt vor, wenn das Berechnungsverfahren bei einer Fraktion, Gruppe oder 
Ausschussgemeinschaft eine Aufrundung um mehr als 0,99 der dieser nach der strengen 
Proportionalberechnung zustehenden Anzahl der Ausschusssitze bewirkt oder bewirken kann. 
9Bei Anwendung des alternativen Verfahrens nach Hare-Niemeyer wird die Zahl der 
Gemeinderatssitze jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft mit der Zahl der zu 
vergebenden Ausschusssitze multipliziert und durch die Gesamtzahl der Gemeinderatssitze 
geteilt; jede Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft erhält zunächst so viele Sitze, wie 
ganze Zahlen auf sie entfallen; die weiteren zu vergebenden Sitze sind in der Reihenfolge der 
höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung ergeben, auf die Fraktionen, Gruppen 
oder Ausschussgemeinschaften zu verteilen. 10Bei Anwendung des alternativen Verfahrens 
nach d´Hondt wird die Zahl der Gemeinderatssitze jeder Fraktion, Gruppe oder 
Ausschussgemeinschaft nacheinander so lange durch 1, 2, 3, 4 und so weiter geteilt, bis so 
viele Teilungszahlen ermittelt sind, wie Ausschusssitze zu vergeben sind; jeder Fraktion, 
Gruppe oder Ausschussgemeinschaft wird sodann der Reihe nach so oft ein Sitz zugeteilt, wie 
sie jeweils die höchste Teilungszahl aufweist.“ 

 
 
 
 


